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11. Beschluss zur Änderung des Geschäftsverteilungsplans für das Jahr 2023 

 

I. Vorbemerkungen 

Vorsitzender Richter am Landgericht Herrmann ist am 21.07.2023 an das Landgericht 

Oldenburg versetzt worden. Bis einschließlich 14.08.2023 ist er urlaubsbedingt abwesend. 

Richter Stromberg wechselt zum 24.07.2023 an das Amtsgericht Nordenham. 

Richterin Hornbostel verlässt die Justiz zum 01.08.2023. 

Zum 01.08.2023 wird Richter Schröder dem Landgericht Oldenburg zugewiesen. 

II. Personelle Veränderungen 

Richter Stromberg verlässt zum 24.07.2023 die 6. Strafkammer, die 9. Zivilkammer und die 1. 

(Große) Strafvollstreckungskammer. 

Der 2. (Kleinen) Strafvollstreckungskammer wird zum 24.07.2023 Richterin Janz (Amtsgericht 

Nordenham) zugewiesen. Sie ersetzt Richterin am Amtsgericht Beger, die aus der Kammer 

ausscheidet. Zur Vertreterin in 1. Linie wird Richterin am Amtsgericht Beger bestimmt und zu 

Vertretern in 2. Linie werden die weiteren Richter des Amtsgerichts Nordenham nach dem 

Lebensalter bestimmt, beginnend mit dem jüngsten. 

Richterin Hornbostel scheidet zum 01.08.2023 aus der 3. Strafkammer und der 17. 

Zivilkammer aus. 

Richter Schröder wird zum 01.08.2023 der 3. Strafkammer zugewiesen (0,75 AKA). 

Richterin am Landgericht Lavorgna scheidet zum 01.08.2023 vollständig aus der 3. 

Strafkammer aus. Ihr Arbeitskraftanteil in der 8. Strafkammer erhöht sich auf 0,5 AKA.  

Vorsitzender Richter am Landgericht Herrmann übernimmt zum 15.08.2023 den Vorsitz der 

15. Strafkammer und der 18. Strafkammer. 

Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Warnken scheidet zum 15.08.2023 aus der 18. 

Strafkammer aus. Ihr Arbeitskraftanteil in der 8. Strafkammer erhöht sich auf 0,75 AKA. Mit 

0,25 AKA bleibt sie Vorsitzende der 16. Strafkammer (Kleine Jugendkammer). 

Die Freistellung von Richter am Landgericht Riethmüller für die Vertretung der 15. 

Strafkammer endet zum 15.08.2023. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit in der 5. Strafkammer (0,75 

AKA) übernimmt er zum 15.08.2023 die Funktion als Leiter der 

Führungsaufsichtsstelle/Verwaltungsreferent VI (0,25 AKA). Richterin am Landgericht Möllers 

scheidet dafür aus der Funktion als Leiterin der Führungsaufsichtsstelle/Verwaltungsreferentin 

VI aus. 



III. Änderung der Kammerzuständigkeiten 

Die 9. Zivilkammer nimmt ab dem 24.07.2023 mit 2,65 Arbeitskraftanteilen am Stammturnus 

„O“ sowie an den Sonderturnussen „Bau“, S“ und „T“ teil. Wegen der Auflösung des Dezernats 

von Richter Stromberg werden der Kammer zum 24.07.2023 im Stammturnus „O“ 102 Punkte 

(entsprechend 27 Verfahren mit einer Wertigkeit von 10 / AKA der Kammer (2,65 AKA)) 

gutgeschrieben. 

Die 8. (Große) Strafkammer nimmt ab dem 15.08.2023 mit jeweils zwei Durchgängen an der 
Turnuszuteilung für Haftsachen, allgemeine KLs-Sachen, AR-Sachen und Qs-Sachen teil. 

Die Turnuszuteilung in Haftsachen (Ziff. III. 2.) a) der Jahresgeschäftsverteilung) erfolgt 
demnach ab dem 15.08.2023 nach Maßgabe des nachfolgenden Haftturnus: 

 Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 

1. gr. StK     

2. gr. StK     

3. gr. StK     

4. gr. StK     

6. gr. StK     

8. gr. StK     

 = Zuteilung erfolgt;  = keine Zuteilung.  

Die Turnuszuteilung in allgemeinen KLs-Sachen (Ziff. III. 2.) b) der Jahresgeschäftsverteilung) 
erfolgt ab dem 15.08.2023 nach Maßgabe des nachfolgenden Turnuskreises: 

 Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 

1. gr. StK     

2. gr. StK     

3. gr. StK     

4. gr. StK     

5. gr. StK     

8. gr. StK     

 = Zuteilung erfolgt;  = keine Zuteilung.  

Die Turnuszuteilung in Strafsachen erster Instanz mit Allgemeinem Register (AR-Sachen, Ziff. 

III. 3.) der Jahresgeschäftsverteilung) erfolgt ab dem 15.08.2023 nach Maßgabe des 

nachfolgenden Turnuskreises: 

 Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 

1. gr. StK     

2. gr. StK     



3. gr. StK     

4. gr. StK     

5. gr. StK     

8. gr. StK     

 = Zuteilung erfolgt;  = keine Zuteilung.  

Die Turnuszuteilung für Beschwerdesachen (Qs-Sachen, Ziff. III. 4.) der 

Jahresgeschäftsverteilung) erfolgt ab dem 15.08.2023 nach Maßgabe des nachfolgenden 

Turnuskreises:  

 D u r c h g a n g  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. gr. StK             

2. gr. StK             

3. gr. StK             

4. gr. StK             

5. gr. StK             

8. gr. StK             

 = Zuteilung erfolgt;  = keine Zuteilung. 

 

Dr. Rieckhoff     Dr. Reuter    Deuster 

 

   Riethmüller     Watermann   

  

 

Vorsitzende Richterin am Landgericht Schmidt-Lauber, Vorsitzende Richterin am Landgericht 

Dr. Bitter und Vorsitzender Richter am Landgericht Müller sind urlaubsbedingt und 

Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Raschen ist krankheitsbedingt an einer 

Unterschriftsleistung gehindert. 

 

Dr. Rieckhoff 


